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MITARBEITERBEFRAGUNG 2015

An der Mitarbeiterbefragung Anfang des Jahres 
nahmen 48 % der Beschäftigten teil. Die Gesamt-
ergebnisse finden Sie im Intranet unter: Aktuelles 
> Termine > Mitarbeiterbefragung 2015 > Ergeb-
nisse 
Die Vorgesetzten haben die Ergebnisse für ihre 
Bereiche erhalten und sollen diese ihrem Team 
vorstellen. Anschließend soll gemeinsam über-
legt werden, was verändert werden soll und wie 
dies konkret aussehen kann. Sollte dieses in Ihrem 
Team/Bereich noch nicht erfolgt sein, fragen Sie 
doch mal nach. Von den Vorgesetzten wird bis 
Ende des Jahres erwartet, dass Sie die gemein-
sam mit dem Team entwickelten Maßnahmen 
an die Abteilung Personalentwicklung melden. 
Diese Maßnahmenpläne aus allen Bereichen der 
Uniklinik werden von der Abteilung Personalent-
wicklung zusammengefasst und an den Vorstand 
weitergeleitet.
Es wird erwartet, dass alle geplanten Maßnah-
men im Zeitraum zwischen 2015-2017 umgesetzt 
werden.
Die Abteilung Personalentwicklung berät und 
unterstützt die Vorgesetzten auf Wunsch. Falls 
Sie zur Mitarbeiterbefragung oder der weiteren 
Vorgehensweise Fragen haben,  können Sie sich 
an die Personalentwicklung unter Telefon 478-
88641 wenden.  
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URLAUBSPLANUNG 2016

Bis zum 31.10. mußten alle Beschäftigten ihre 
Urlaubswünsche für 2016 bei ihren zuständigen 
Vorgesetzten einreichen.
Der Urlaub ist bis auf 5 Tage (für Teilzeitbeschäf-
tigte bis auf 1/6 ihres Regeljahresurlaubs) zu ver-
planen. 
Seit dem 01.11. haben die Vorgesetzten Zeit zu 
prüfen, ob sich alle Urlaubswünsche verwirklichen 
lassen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die 
Vorgesetzten auf die betroffenen Beschäftigten 
zugehen, ggf. im Rahmen einer Urlaubsbespre-
chung. Auf Wunsch können Personalratsmitglie-
der an diesen Gesprächen teilnehmen. Kann kei-
ne Einigung erzielt werden, so ist der Personalrat 
offiziell zu beteiligen.
Wenn die Vorgesetzten den Urlaubswunsch bis 
zum 30.11. nicht ablehnen, so gilt dieser als ge-
nehmigt.
Die restlichen Urlaubstage, die bei der Planung für 
2016 noch nicht verplant worden sind, müssen 
auch in 2016 genommen werden (Urlaubsjahr ist 
das Kalenderjahr).
Betriebsferien bzw. Urlaubssperren müssen offi-
ziell beim Personalrat beantragt werden. Bisher 
liegen dem Personalrat jedoch keine Anträge vor.
Für den Urlaub gelten u.a. folgende Grundsätze: 
• Gewährung von mindestens einmal pro Jahr 
drei Wochen zusammenhängender Urlaub 
• Anspruch auf Urlaub im Anschluss an eine Maß-
nahme der medizinischen Versorgung oder Reha-
bilitation 
• Urlaub in den Schulferien bevorzugt für Erzie-
hungsberechtigte mit schulpflichtigen Kindern 
oder Kindern, deren Betreuungseinrichtung zu 
den Schulferien geschlossen ist

Besonderheiten für Beschäftigte im Schichtdienst:
• Ein Urlaubstag umfasst immer 24 Stunden (d.h., 
der Tag nach dem ND ist kein Urlaubstag, sondern 
lediglich als Frei zu werten)

TERMINE ZUM VORMERKEN:

PR VOR ORT 
09.12.2015, 11:00 bis 13:30 Uhr 

uk-it Gebäude 5, 3. OG, R007  

großer Besprechungsraum

Personalversammlung 2016
10.03.2016, 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Hörsaal Anatomie



• Für Beschäftigte, die an Wochenenden arbeiten 
gilt: 
5 Tage Urlaub =   7 Tage frei
10 Tage Urlaub = 14 Tage frei
15 Tage Urlaub = 21 Tage frei
d.h., in der Praxis kann es  vorkommen, dass das 
Wochenende vor oder nach dem Urlaub gearbei-
tet werden muss.
Darüber hinaus gibt es auch hier keine Urlaubs-
sperren.

Die Dienstvereinbarung  ist nachzulesen unter: 
Personalrat > Dienstvereinbarungen > Urlaubs-
planung

Resturlaub aus 2015 muss spätestens zum 
31.03.2016 angetreten werden. Eine Übertra-
gung darüber hinaus ist, abgesehen von Krank-
heitsfall, nur in begründeten Ausnahmen zulässig. 

Bei Fragen:
Regine Weiß-Balschun 5237
Renate Kern 7254

Urlaubsübertragung bei Beigestellten in 
Tochtergesellschaften
Dem Personalrat wurde bekannt, dass in einigen 
Tochtergesellschaften die Gewährung des Restur-
laubs für die Beigestellten Beschäftigten aus dem 
Jahr 2015 im Jahr 2016 nur bis Anfang Januar 
erlaubt wird. Nach Informationen des Personal-
rates  ist dieses nicht richtig. Für die Beigestell-
ten in den Tochtergesellschaften gelten auch die 
im Klinikum üblichen Regelungen. Danach muss 
der Resturlaub aus dem Jahr 2015 bis spätestens 
31.03.2016 angetreten werden. Nur wegen Ar-
beitsunfähigkeit oder aus besonderen betriebli-
chen Gründen kann der Urlaub auf Antrag bis 
31.05.2016 angetreten werden.

Bei Fragen:
Gertrud Degani 6057
Annette Bräutigam 6062

Heiligabend/Sylvester 

Nach § 6 Abs. 3 TV-L wird am 24. Dezember (Hei-
ligabend) und am 31. Dezember (Sylvester) jeweils 
ganztägig Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts und der in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile erteilt, soweit die dienstlichen 
oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen.
Beschäftigten, denen diese Arbeitsbefreiung aus 
dienstlichen oder betrieblichen Gründen nicht er-
teilt werden kann, ist entsprechender Freizeitaus-
gleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren.

CIO NEUBAU

Seit ein paar Wochen sind die Bagger im Einsatz, 
um auf dem Klinikgelände das „Centrum für In-
tegrierte Onkologie“ (CIO) zu bauen. Die Fertig-
stellung des Gebäudes ist für Ende 2018 geplant. 
Mit gut 13.500 Quadratmetern Nutzfläche auf 
sieben Etagen ist das Krebszentrum der größte 
Klinikneubau der Uniklinik Köln seit den 1970er 
Jahren.
Aufgrund der Lage hat der Neubau große Auswir-
kungen auf die Kliniken, die sich in unmittelbarer 
Nähe befinden. 
In der Kinderklinik werden daher, um eine größt-
mögliche Sicherheit für die abwehrgeschwächten 
Kinder zu bieten, alle Fenster an jedem Arbeits-
tag vor Baubeginn abgeklebt und abends wieder 
geöffnet. 
Dies führte zu einer extremen Klimasituation, da 
die Maßnahmen zur Belüftung keine ausreichen-
de Wirkung gezeigt haben. 
Der Personalrat konnte bewirken, dass kurzfristig 
zusätzliche Lüftungsanlagen eingebaut werden.
Auch in der Lungenfunktionsabteilung im Herz-
zentrum dürfen während der Baumaßnahmen die 
Fenster nicht geöffnet werden. Auch hier hat der 
Personalrat die Umsetzung effektiver Maßnah-
men zur Verbesserung der Klimasituation für die 
Beschäftigten und die Patientinnen und Patienten 
eingefordert. Kurz vor Redaktionsschluss wurde 
uns mitgeteilt, dass auch dort bereits entspre-
chende Maßnahmen umgesetzt werden.

PERSONALRAT
UNIKLINIK KÖLNPR-AKTUELL - NR. 5 - NOVEMBER 2015



Bei Fragen:
Martin Sager 6059
Renate Kern 7254

PFLEGEZEIT / FAMILIENPFLEGEZEIT 

Zur Bewältigung einer akut eingetretenen Pflege- 
oder Versorgungssituation können Beschäftigte 
kurzfristig bis zu zehn Tage der Arbeit fernblei-
ben. Die Verhinderung sowie deren voraussicht-
liche Dauer sind dem Arbeitgeber unverzüglich 
mitzuteilen und auf Verlangen per ärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen. Da der Arbeitgeber 
in diesem Falle nicht zur Entgeltfortzahlung ver-
pflichtet ist, ist das Pflegeunterstützungsgeld bei 
der Pflegekasse bzw. dem Versicherungsunter-
nehmen der pflegebedürftigen Person zu bean-
tragen.
Beschäftigte; die einen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen (bei dem mindes-
tens die Pflegestufe 1 vorliegt) haben Anspruch 
auf Pflegezeit für längstens 6 Monate (je pfle-
gebedürftigen Angehörigen). Als nahe Angehö-
rige gelten Ehegatten, Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Ge-
meinschaft, Partner einer lebenspartnerschafts-
ähnlichen Gemeinschaft, Eltern, Schwiegereltern, 
Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Schwägerin-
nen, Schwäger, Kinder, Schwiegerkinder, Adoptiv-
kinder,  Pflegekinder und Enkelkinder. 
Während der Pflegezeit sind die Beschäftigten 
vollständig oder teilweise von der Arbeit freizu-
stellen.
Die Beschäftigten müssen den Arbeitgeber zehn 
Tage vor Inanspruchnahme schriftlich informieren, 
in welchem Zeitraum und welchem Umfang sie 
Pflegezeit in Anspruch nehmen möchten. Wenn 
nur eine teilweise Freistellung erfolgen soll, ist 
auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 
anzugeben. Der Arbeitgeber hat, falls keine  drin-
genden betrieblichen Gründe entgegenstehen, 
den Wünschen der Beschäftigten zu entsprechen.
Die Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Ange-
hörigen ist dem Arbeitgeber durch eine Beschei-
nigung der Pflegekasse oder des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen nachzuweisen. 

Bei Fragen:
Annette Bräutigam 6062
Regine Weiß-Balschun 5237

Schuldnerhilfe Köln e.V.
Gotenring 1, 50679 Köln
neue Ansprechpartnerin
für Beschäftigte der Uniklinik Köln:
Frau Bartuschat
Telefon: 0221 34614 16
Fax: 0221 34614 29
B.Bartuschat@schuldnerhilfe-koeln.de
www.schuldnerhilfe-koeln.de
(bitte Beschäftigtenausweis mitbringen)

Pfändungsverbot auch für Nacht- und Feier-
tagszuschläge 
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-
beit sowie Wechselschicht- und Schichtzulagen 
sind unpfändbar. So hat es jetzt das Landesar-
beitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschie-
den. Nach § 850 a Nr. 3 Zivilprozessordnung (ZPO) 
sind u.a. Gefahrenzulagen sowie Schmutz- und 
Erschwerniszulagen unpfändbar. Das LAG Berlin-
Brandenburg vertritt die Auffassung, dass die Er-
schwernis im Sinne der ZPO auch in regelmäßig 
wechselnden Dienstschichten oder einer Arbeits-
leistung in der Nacht oder an Feiertagen bestehen 
kann. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ist 
die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelas-
sen. Setzt sich diese Rechtsprechung durch, könn-
te der vor Pfändung sichere Anteil des Lohnes für 
viele Arbeitnehmer spürbar steigen.

BILDUNGSURLAUB 

Beschäftigte haben Anspruch auf 5 Tage Bildungs-
urlaub pro Kalenderjahr. Nicht genommener Bil-
dungsurlaub kann per Antrag an die Personalab-
teilung auf das nächste Kalenderjahr übertragen 
werden. Der Antrag muss bis Jahresende bei der 
Personalabteilung eingegangen sein. Anerkannte 
Bildungsurlaube finden Sie unter http://www.bil-
dungsurlaub.de/bildungsurlaub_nrw.html
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IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Michael Anheier – PR-Vorsitzender 

Telefon: : 478-5300 • Internet: E-Mail: Personalrat@uk-koeln.de

UNFALLANZEIGEN

Unfälle, die sich auf dem Weg zur Arbeit, dem 
Heimweg oder während der Arbeit ereignen, 
müssen der Personalabteilung über das Formu-
lar „Unfallanzeige“ gemeldet werden. Dies sollte 
zeitnah geschehen. Die Personalabteilung infor-
miert neben internen Stellen im Klinikum auch die 
Unfallkasse und die Bezirksregierung. Bitte füllen 
Sie ebenfalls eine Unfallanzeige aus, wenn  au-

ßergewöhnliche dienstliche Ereignisse, zu einem 
psychischen Trauma geführt haben. Die Unfall-
kasse wird dann aufgrund dieser Unfallanzeige 
prüfen, ob das Ereignis als betrieblicher Unfall 
anerkannt wird und die Unfallkasse dann für die 
Folgen aufkommt. Das Formular Unfallanzeige 
finden Sie unter: 
http://cms.uk-koeln.de/live/dezernat4/content/
e3408/e4468/e501/unfallanzeige_dez4.pdf
 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes

ein Arbeitstag

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten,  
der Lebenspartnerin/des Lebenspartners im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetze, eines Kindes oder Elternteils

zwei Arbeitstage

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen 
anderen Ort

ein Arbeitstag

d) 25- oder 40-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag

e) schwere Erkrankung 
aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er im selben Haushalt lebt ein Arbeitstag im Kalenderjahr

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach §45 SGB 
V besteht oder bestanden hat.

bis zu vier Arbeitstage im 
Kalenderjahr

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die Betreu-
ung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen müssen

bis zu vier Arbeitstage im 
Kalenderjahr

Arbeitsbefreiung TV L §29

Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht 
sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die 
Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die Freistellung 
darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.


